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Christina Meier absolviert zur-
zeit berufsbegleitend die Aus-
bildung zur eidgenössisch dip-
lomierten Malermeisterin. «Das
ist sehr zeitaufwendig», sagt sie.
Sie arbeitet deshalb in einem
60-Prozent-Pensum – eine Sel-
tenheit in derMaler- und Gipser-
branche. Ende 2018 gab es rund
700Teilzeitstellen inMaler- und
Gipserbetrieben. Das sind ledig-
lich 4 Prozent aller damals be-
setzten Stellen. Zum Vergleich:
Branchenübergreifend machen
Teilzeitarbeitende in der Schweiz
rund 40 Prozent aller Beschäf-
tigten aus.

Umdas zu ändern,hat derVer-
ein Pro Teilzeit gemeinsam mit
den Gewerkschaften Unia und
Syna undmit demBranchenver-
band das Projekt «Teilzeitbau»
lanciert, das Teilzeitstellen auf
dem Bau fördern will. In einer
ersten Phase beteiligen sich zwölf
Maler- und Gipserbetriebe, dar-
unter die Landolt Maler AG aus
Oberwinterthur, wo Meier seit
2013 angestellt ist. Dass sich das
Projekt vorerst auf diese zwei Be-
rufe beschränkt, liegt daran, dass
dort im Gegensatz zu anderen
Bauberufen vergleichsweise vie-
le Frauen tätig sind – bei denMa-
lernmachen sie etwa 40 Prozent
aller Lernenden aus.

Fachkräftemangel vorbeugen
Das Problem: Fast die Hälfte die-
ser Frauen kehrt dem Beruf zwi-
schen 27 und 36 Jahren den Rü-
cken. Christina Meier kann dies
aus eigenerErfahrungbestätigen:
«InmeinerBerufsschulklasse gab
es acht Frauen. Heute arbeitet
nebst mir nur noch eine davon
auf demBeruf.» Dies findet auch
ihrChef Erich Landolt problema-
tisch: «Dadurch geht ein grosses
Fachwissen verloren.» Es müsse
dringend etwas dafür getanwer-
den, dass Malerinnen vermehrt
langfristig auf ihrem Beruf blei-
ben. «Sonst haben wir irgend-
wann ein Riesenproblem», sagt
er–undmeint damit dendrohen-
den Fachkräftemangel.

Gemeinsam mit den elf wei-
teren Teilnehmern des Projekts

Teilzeitbau erarbeitet er deshalb
Hilfsmittel für andere Unter-
nehmen in der Branche. Die be-
teiligten Unternehmer organi-
sieren nicht nur ihre Arbeits-
abläufe neu, sondern schreiben
auchMusterverträge für die An-
stellung von Teilzeitmitarbei-
tenden und erstellen mit pro-
fessioneller Hilfe Anleitungen
und Formulare.

Landolt ist überzeugt, dass
auch die Arbeitgeber von mehr
Teilzeitangestellten profitieren
können.Grund dafür sind vor al-
lem die Arbeitsabläufe. «Die
eigentliche Anstrich-Arbeit ist
das Schönste am Beruf», erklärt
er. Auf einer Baustelle müssen
Maler aber zuerst die «weniger
schönen» Arbeiten erledigen.

Dazu gehört beispielsweise die
Wände abzukleben oder die Far-
ben zumischen. «Mitarbeitende
im Teilzeitpensum haben des-
halb eine zusätzlicheMotivation,
ihre Baustellen schnell abzu-
schliessen», sagt Landolt. Falls
auf einer Baustelle doch einmal
ein Personalwechsel nötig wer-
de, sei es wichtig, dass eine
saubere Übergabe der Arbeit
stattfinde. Dies sei heute aber
einfacher als früher: «Man kann
ja zum Beispiel auch viaWhats-
app kommunizieren.»

Mit dem Teilzeitbau-Projekt
versucht Landolt, die Organisa-
tion dieserArbeitsübergaben für
andere Unternehmen in der
Branche zu vereinfachen, indem
er Musterabläufe entwirft. «Bei

Christina Meier haben wir zum
Beispiel so geplant, dass sie im-
mermit der gleichenMitarbeite-
rin unterwegs war.» Dadurch
habe sie ihre Baustelle zwar
selbst managen können, bei
einer Abwesenheit sei trotzdem
immer jemand über den aktuel-
len Stand informiert gewesen.
«Das ist wichtig, weil der Kunde
nach demAnstrich nichtmerken
darf, dass zwei verschiedeneMit-
arbeiter daran gearbeitet haben»,
erklärt Landolt.

Umfrage durchgeführt
Grundlage für das Projekt Teil-
zeitbau ist eine Umfrage, die der
Verein ProTeilzeit zwischenOk-
tober 2018 und Januar gemein-
sam mit den Gewerkschaften

und dem Branchenverband
durchgeführt hat. Dabei konnten
864 Arbeitnehmende und 311
Unternehmen in der Branche
ihre Meinung zur Teilzeitarbeit
äussern.Auffallendwardie über-
durchschnittliche Beteiligung
der Frauen. Bei diesen ist
denn auch das Bedürfnis nach
Teilzeitarbeit grösser. Etwa 90
Prozent finden, es brauchemehr
Teilzeitstellen in derBranche. Bei
denMännern sind es nur 67 Pro-
zent der Maler und 49 Prozent
der Gipser.

Väter wollen Verantwortung
Die Nachfrage nach Teilzeitstel-
len besteht aber auch bei Män-
nern,wie diverse Studien zeigen.
«Männer wollen vermehrt ihre
Verantwortung als Väter wahr-
nehmen», sagt Projektleiterin
Barbara Rimml vom Verein Pro
Teilzeit. «Früher hat man auch
Büroangestellten noch oft ge-
sagt: Bei uns ist Teilzeitarbeit
nicht möglich», sagt Rimml.
Mittlerweile gebe es kaum noch
Büros, die keineTeilzeitmitarbei-
ter beschäftigen. Auch in der
Baubranche sei esmöglich,Teil-
zeitstellen anzubieten, ist Rimml
überzeugt. «Es braucht einfach
Unternehmen, die als gutesVor-
bild vorangehen – dann werden
die anderen auch nachkommen.»

Konservative Baubranche
Genau dieswill Erich Landoltmit
seinemBetrieb tun. Fast einVier-
tel seinesTeams arbeitetmittler-
weile Teilzeit. «Wir haben sogar
eine Familienmutter im 5-Pro-
zent-Pensum engagiert. Sie kann
nur etwa alle drei Wochen mal
vorbeikommen.» Dies sei aber
wesentlich besser, als wenn sie
dem Beruf einfach zehn Jahre
lang den Rücken kehren würde.

Als Grund für die wenigen
Teilzeitstellen in derBaubranche
vermutet Landolt einen Mangel
an Innovationsdruck. «Der Bau
ist dem technischen Wandel
nicht so stark ausgesetztwie an-
dere Branchen.» Viele Betriebe
würden deshalb auf gesellschaft-
liche Änderungen eher konser-
vativ reagieren. «Das ging halt
lange gut so.»

Malerbetrieb fördert Teilzeitstellen auf demBau
Baugewerbe Zu viele Malerinnen kehren dem Beruf bis Mitte 30 den Rücken. Ein Projekt zur Förderung von Teilzeitstellen
soll dem entgegenwirken. Beteiligt ist auch ein Unternehmer ausWinterthur.

Christina Meier (l.) ist bei Erich Landolt (r.) in einem 60-Prozent-Pensum angestellt. In der Malerbranche ist dies eine Seltenheit. Foto: M. Schoder

«Teilzeit ist auch
in der Baubranche
möglich – es
braucht einfach
Unternehmen,
die als Vorbilder
vorangehen.»
Barbara Rimml
Projektleiterin Verein Pro Teilzeit

Das E-Trottinett-Angebot in der
Stadt Winterthur ist per Anfang
Jahr nicht grösser, aber bunter
geworden. Beziehungsweise un-
übersichtlicher.

Bisher hatten sich die Konkur-
renten von Bird,Voi undTier das
400er-Kontingent geteilt, mit je
133 Rollern.Vor dreiWochen hat
das Tiefbauamt die Bewilligun-
gen für 2021 neu vergeben. Drei
weitere Anbieter haben dabei
den Zuschlag erhalten. Insge-
samt sind es nun sechs.

Neu dabei sind Lime, High-
Speed-Service und Zisch. Sie
erhalten je 72 Plätze. Wie auch
die bisherigen Anbieter Voi und
Tier. Bird, ebenfalls ein Etablier-
ter, bekommt «nur» 40 Plätze.
Aus Sicht der Konkurrenz sind
dies allerdings 40 Plätze zu viel.
Bird und Zisch hätten sich durch
eine Schlaumeierei einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft,meint

ein Mitbewerber, der nicht ge-
nannt werden will.

Die Konkurrenz stösst sich am
Geschäftsmodell von Bird, das
seinen Firmensitz in Santa Mo-
nica, Kalifornien, hat. In einerArt
Franchising-System überneh-
men Privatfirmen jeweils die Lo-
gistik vor Ort: das Verteilen, das
Einsammeln und die Wartung
der Trottinette. Auch in der
Schweiz. Hier startete die Seven
Group GmbH mit Sitz in Zürich

damit. Die Zisch GmbH operiert
von Dübendorf aus.

Zisch darf bleiben
Doch auch Zisch ist mit Bird-
Technologie unterwegs. Deren
Bird-Roller sind lediglich blau
foliert und haben ein anderes
Logo. Die App ist dieselbe. Zisch
und Bird bewarben sich jeweils
unabhängig voneinander in
mehreren Städten um eine Be-
willigung und bekamen den Zu-
schlag jeweils. In Zürich zum
Beispiel lassen sich über die
Bird-App so doppelt so viele
Trottinette ansteuernwie bei der
Konkurrenz, 1600 statt 800, der
eigentlichenObergrenze proAn-
bieter. Das Netz ist dichter und
damit attraktiver. «Das ist ein
klarer Vorteil und deshalb nicht
fair. Es verzerrt den Wettbe-
werb»,meint der Konkurrent. In
Winterthur sind es total 112 Bird-

beziehungsweise Zisch-Roller,
gut ein Drittel mehr als bei den
anderen vier.

Das Stadtzürcher Sicherheits-
departement ging nachmehrfa-
chen Reklamationen über die
Bücher. Für 2021 passte man die
Zulassungskriterien an. In einem
Schreiben an die Betreiber, das
dem«Landboten»vorliegt, heisst
es, dass jeder Anbieter ab sofort
einen «vollständig unabhängi-
gen Marktauftritt» brauche.
Dazu gehöre auch eine eigene
App - die Zisch allerdings nicht
hat. Doch als Betreibermit eige-
nem Firmensitz und Geschäfts-
führer – ebenfalls zentrale Kri-
terien - darf der Bird-Partner in
Zürich mit der gleichen Flotte
weiteroperieren. Beim Winter-
thurerTiefbauamt heisst es,man
werde die Bedingungen für eine
Vergabe allenfalls präzisieren. al-
lerdings erst per 2022. (hit)

Neu flitzen sechs E-Trottinett-Anbieter durch die Stadt
Shared-Mobility Einem Anbieter wird vorgeworfen, er verzerre denWettbewerb.

Neu in Winterthur: Die Marken
Zisch und Lime. Foto: M. Schoder

«Winti-Fraue figgä und ver-
haue»: Dieses sexistische Banner
präsentierten die Fans des FC
Schaffhausen im Mai 2019 wäh-
rend des Spiels FC Winterthur -
FC Schaffhausen. Gegen sieben
Personen aus dem Schaffhauser
Fanblock wurde deswegen im
Nachgang ermittelt, nun hat die
Staatsanwaltschaft Zürich gegen
sechs davon Anklage erhoben.

Die sechs Fans müssen sich
wegen öffentlicherAufforderung
zu Verbrechen oder zur Gewalt-
tätigkeit vor dem Bezirksgericht
Winterthur verantworten, das
berichtete RadioMunot amMitt-
woch. Das Verfahren gegen den
Sicherheitschef des FC Schaff-
hausen wurde eingestellt,
schreibt Erich Wenzinger, Spre-

cher der Staatsanwaltschaft, auf
Anfrage. Die Einstellungsverfü-
gung sei jedoch noch nicht
rechtskräftig. Im Strafgesetz-
buchwird für dieseTat eine Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren
oder eine Geldstrafe vorgesehen.

WeitereAngaben zu den sechs
Angeklagte will die Staatsan-
waltschaft nicht machen, die
Kommunikation sei nun Sache
des Gerichts.

AndreasMösli, Geschäftsfüh-
rer des FC Winterthur, ist froh,
dass «ein solcher Blödsinn nicht
toleriert wird». Er findet aber,
dass man das Augenmass nicht
verlieren sollte. «Es ist eine ganz
dumme Aktion, aber es gibt de-
finitiv schlimmere Sachen», sagt
der FCW-Geschäftsführer. (gvb)

FCS-Fans werden nach
Banneraktion angeklagt
Anklage Fans des FC Schaffhausenmüssen
wegen eines Banners vor Gericht.


